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EINE BESTANDSAUFNAHME 

In der anhaltenden Diskussion um die Erreichung 
der deutschen Klimaziele wird der europäischen 
Ebene häufig wenig Aufmerksamkeit gewidmet. Die 
EU strebt mit einer Reduktion der Treibhausgas- 
(THG)-Emissionen um 30% bis 2020 ein verhältnismä-
ßig moderates Ziel an, will aber bis 2050 ebenso wie 
Deutschland eine Reduktion um 80–95% erreichen. 
Nimmt man das internationale Klimaabkommen von 
Paris ernst, müsste allerdings bereits bis 2050 eine 
Reduktion der Nettoemissionen auf null stattfin-
den, um eine Erwärmung über 1,5° Celsius zu verhin-
dern. Je später die Emissionen zu sinken beginnen, 
desto schneller wird ihr Rückgang ultimativ sein müs-
sen und in desto größerem Umfang werden negative 
Emissionen notwendig, um einen weiteren Anstieg 
der globalen Durchschnitttemperatur zu verhindern 
(vgl. IPCC 2018, S. 16, Abb. SPM.3b).

Einem Bericht des Global Carbon Project fol-
gend, ist eine Trendwende der globalen Emissionen 
allerdings noch immer nicht absehbar. 2018 sind 
danach die globalen CO2-Emissionen aus der Ver-
brennung fossiler Energieträger und der Industrie auf 
ein Rekordhoch angestiegen (vgl. CDP 2019). Selbst 
in der EU, in der die THG-Emissionen zwischen 1990 
und 2016 um knapp 23% gesunken waren (Eurostat 
2019), sind diese im Jahr 2017 wieder leicht gestiegen 
(vgl. GCP 2018).  

In Anbetracht des Pariser Klimaabkommens 
haben EU-Parlament und EU-Rat die Europäische 
Kommission damit beauftragt, eine neue Langfrist-
strategie zu entwickeln. Diese sollte eine weitge-
hende THG-Neutralität bis zum Jahr 2050 zum Ziel 
haben. Emissionen, die schwer oder gar nicht ver-
meidbar sind – beispielsweise in der Landwirtschaft 
– müssten entsprechend von negativen Emissio-
nen in anderen Bereichen kompensiert werden. Die 
EU-Kommission stellte daraufhin im November 2018 
ihr Strategiepapier »Ein sauberer Planet für alle – Eine 
Europäische strategische, langfristige Vision für eine 
wohlhabende, moderne, wettbewerbsfähige und kli-
maneutrale Wirtschaft« vor (Europäische Kommis-
sion 2018a). Darin werden unter anderem zwei Szena-
rien für Emissionsreduktionspfade beschrieben, mit 
denen das Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2050 
erreicht werden soll. Energie kommt dabei haupt-
sächlich aus erneuerbaren Quellen, aber auch Kern-

energie trägt im Durchschnitt ca. 15% zur Energiever-
sorgung bei. 

Aktuellen Schätzungen zufolge (vgl. EEA 2018) 
könnte die EU ihr Klimaziel von 30% Emissionsmin-
derung bis 2020 erreichen (im Gegensatz zu Deutsch-
land, das sein selbstgesetztes Ziel von 40% Min-
derung bis 2020 klar verfehlen wird). Um allerdings 
Treibhausgasneutralität bis 2050 zu erreichen, müs-
sen weitere Maßnahmen ergriffen werden. Die EU 
selbst rechnet bei einer Beibehaltung der aktuellen 
Politiken mit einer Emissionsreduktion um ca. 60% 
bis 2050 (vgl. Europäische Kommission 2018). Es wer-
den sieben Handlungsfelder identifiziert, die zur Ziel-
erreichung beitragen können bzw. müssen: Energie-
effizienz, (erneuerbare) Energien und Strom (inkl. 
Sektorkopplung), Mobilität, Industrie und Kreis-
laufwirtschaft, Biowirtschaft und CO2-Senken sowie 
CO2-Abscheidung und -Speicherung.

ZIELE VERSUS MÖGLICHKEITEN

Diese Handlungsfelder sind an sich wenig überra-
schend und, bis auf den letzten Punkt, kaum umstrit-
ten. Sie entsprechen dem Stand der bereits seit über 
20 Jahren laufenden Diskussion. Konkrete Maßnah-
men werden in der Langfriststrategie allerdings nicht 
vorgestellt, so dass sich nur wenige Anhaltspunkte 
dahingehend ergeben, wie die Lücke zu den bishe-
rigen Zielen geschlossen werden soll – geschweige 
denn ein noch ambitionierteres Ziel erreicht werden 
kann.

Die Vorgehensweise der EU erinnert an das Pari-
ser Klimaabkommen. In diesem wurde das inzwi-
schen auf breiter Front akzeptierte 2°-Ziel durch die 
Formulierung ersetzt, dass »Anstrengungen unter-
nommen werden, um den Temperaturanstieg auf 
1,5 °C über dem vorindustriellen Niveau zu begren-
zen« (BMUB 2015). In Anbetracht der Entwicklung der 
letzten Jahre erscheint aber bereits die Erreichung 
des 2°-Ziels kaum realistisch. Dennoch wurde das 
Ziel noch einmal verschärft, ohne dies mit entspre-
chenden Maßnahmen zu unterlegen. Eine positive 
Interpretation wäre, dass die Verschärfung des Ziels 
die Dringlichkeit von schnellen Emissionsreduktio-
nen verdeutlichen soll. Die Zielverschärfung könnte 
damit die Hoffnung widerspiegeln, dass zumindest 
eine Limitierung auf einen Temperaturanstieg von 2° 
erreicht wird, wenn das Ziel auf 1,5° erhöht wird. Eine 
negative Interpretation ist allerdings ebenso schnell 
gefunden: Es ist einfacher, sich auf neue Ziele zu eini-
gen, als bestehende Ziele umzusetzen. Die Analogie 
zur europäischen Langfriststrategie ist klar. 

Eine gewisse Signalwirkung könnte dem Ziel 
einer klimaneutralen Wirtschaft zwar durchaus zuge-
sprochen werden, allerdings ist trotz fehlender Ver-
bindlichkeit kaum absehbar, dass alle Mitgliedstaa-
ten einer solch ambitionierten Strategie zustimmen 
werden. Gehen wir aber für einen Moment davon aus, 
dass die Strategie angenommen wird. Würde dies die 
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Erreichung des globalen 1,5°- oder 2°-Ziels tatsächlich 
wahrscheinlicher machen? Zur Beantwortung dieser 
Frage ist naturgemäß die Entwicklung der globalen 
und nicht nur der europäischen Emissionen entschei-
dend. Da die EU selbst nur knapp 9% (BMU 2018) der 
globalen Emissionen erzeugt, ist ihr direkter Einfluss 
auf das Weltklima notwendigerweise beschränkt. 
Eine Langfriststrategie der EU sollte damit explizit 
Vorschläge entwickeln, wie andere Weltregionen zu 
stärkeren Anstrengungen im Klimaschutz incenti-
viert werden können. Zu diesem Themenbereich sagt 
das Papier jedoch so gut wie nichts. Es wird ledig-
lich darauf hingewiesen, dass »sich die EU bei der 
Unterstützung der weltweiten Umstellung auf eine 
CO2-arme, nachhaltige Entwicklung auf ihr auswärti-
ges Handeln, ihre Handelspolitik und die internatio-
nale Zusammenarbeit stützen« wird. Zudem wird die 
Rolle der EU als Vorreiter und Vorbild explizit heraus-
gestellt. Wie wirksam eine solche Vorreiterrolle tat-
sächlich ist, ist allerdings kritisch zu hinterfragen. 
Sturm und Weimann (2008) weisen beispielsweise 
darauf hin, dass unilateraler Klimaschutz zu Anreizen 
für andere Regionen führt, die eigenen Anstrengun-
gen zu reduzieren.

Die Langfriststrategie der EU greift die Thema-
tik globaler Klimapolitik nicht auf, obwohl internati-
onale Rahmenbedingungen für die Wirksamkeit uni-
lateraler Politiken von höchster Bedeutung sind und 
zusätzliche Anstrengungen in der EU ohne eine Steige-
rung des globalen Anspruchsniveaus schnell konter-
kariert werden können. Da ein Anstieg der EU-Emis-
sionsreduktion von 80% auf 100% lediglich knapp 
2% der globalen Emissionen entspricht, werden die 
globalen Klimaziele damit allein kaum erreicht. Eine 
Vernachlässigung der globalen Perspektive in der 
Langfriststrategie wäre noch verständlich gewesen, 
wenn sich diese auf konkrete, von der EU durchsetz-
bare Maßnahmen konzentrieren würde. Die relative 
Unkonkretheit der beschriebenen Maßnahmen hätte 
jedoch genügend Raum geboten, um der internatio-
nalen Ebene mehr Aufmerksamkeit zu widmen.

Wie sehen nun die Chancen innerhalb der EU aus, 
ein ambitionierteres Klimaziel zu erreichen? Das mit 
Abstand wichtigste Instrument, mit dem die EU die 
Höhe der Emissionen ihrer Mitgliedstaaten direkt 
beeinflusst, ist das europäische Emissionshandels-
system (EU EHS). Es reguliert knapp die Hälfte der 
THG-Emissionen in Europa. Erfasst werden die Emis-
sionen des Stromsektors und einer Reihe anderer 
energieintensiver Industrien. Nicht erfasst werden 
beispielsweise der Verkehr, aber auch große Berei-
che der Wärmebereitstellung. In diesen Bereichen 
ist die EU aktuell sehr eingeschränkt in Bezug auf die 
Möglichkeit einer direkten Regulierung durch Preis-
signale, da die Erhebung EU-weiter Steuern entspre-
chend der EU-Verfassung einstimmig beschlossen 
werden muss. Eine solche Einstimmigkeit erscheint 
momentan in Bezug auf beispielsweise CO2-Steuern 
kaum erreichbar. 

Zwar wurde im Jahr 2018 mit der neuen Verord-
nung über die Governance der Energieunion und 
des Klimaschutzes auch für die nicht vom EU EHS 
erfassten Sektoren ein wichtiger Schritt getan, um 
eine stärkere Langfristplanung von Emissionsmin-
derungsstrategien zu erreichen; inwieweit die neuen 
Regelungen allerdings tatsächlich zu einer höheren 
Verbindlichkeit führen, bleibt angesichts des Man-
gels an verbindlichen Sanktionierungsmechanismen 
abzuwarten.

Es kommt hinzu, dass der Emissionshandel 
ebenso wie alle anderen Klimapolitiken bisher auf 
das Erreichen einer Emissionsminderung von 40% 
bis 2030 ausgerichtet ist. Bei einer Verschärfung 
der Langfristziele müsste eine entsprechende Erhö-
hung dieses Zwischenziels ins Auge gefasst wer-
den. Deutschland strebt zwar bereits bis 2030 eine 
Reduktion seiner Emissionen um 55% an, eine Ska-
lierung dieses Ziels – und seiner Umsetzung – auf die 
europäische Ebene erscheint aber momentan wenig 
realistisch.

EIN HANDLUNGSRAHMEN

Unabhängig davon, ob die Langfriststrategie ange-
nommen und umgesetzt wird, lenkt sie die Aufmerk-
samkeit der EU und auch der Öffentlichkeit wieder auf 
einen extrem wichtigen Punkt: Die Notwendigkeit, 
bereits heute die Voraussetzungen für das Erreichen 
ambitionierter Energie- und Klimaziele zu schaffen. 
Soll eine realistische Chance bestehen, die Klimaziele 
2030 in elf Jahren zu erreichen und Emissionsreduk-
tionen in Höhe von 80–100% bis 2050 zu realisieren, 
müssen die grundlegenden Rahmenbedingungen 
bereits heute geschaffen werden. 

Grundlage solch langfristiger Rahmenbedin-
gungen muss die allgemeine und umfassende Erfas-
sung THG-bedingter Schäden in den Preisen für Güter  
und Dienstleistungen sein. Dies schafft die notwen-
dige Voraussetzung für effiziente Klimaschutzbei-
träge der verschiedenen Handlungsfelder, die in der 
Langfriststrategie genannt werden. Weitergehende 
Maßnahmen, die einzelne Handlungsfelder indivi-
duell adressieren, sollten systematisch dort einge-
setzt werden, wo Märkte jenseits der Internalisie-
rung von CO2-Schäden versagen und wo existierende 
Rahmenbedingungen und Pfadabhängigkeiten (vgl.  
Acemoglu et al. 2016) effiziente Dekarbonisierungs-
strategien verhindern oder verzögern. Dies impli-
ziert insbesondere – aber nicht exklusiv – Maßnah-
men in Bereichen wie Forschung und Infrastruktur, 
die durch die EU gezielt und koordiniert unterstützt 
werden können. 

Als problematisch erweist sich, dass existieren- 
de Regulierungen, die Transformationsprozesse  
verhindern und Investitionsanreize reduzieren, 
oft nicht im Durchgriffsbereich der EU liegen. Dies 
betrifft in besonderem Maße Verzerrungen, die  
durch existierende nationale Steuer- und Abgaben-
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systeme hervorgerufen werden. Auch explizite oder 
implizite Subventionierung durch mangelnde Erfas-
sung lokaler Emissionen und weiterer Umweltwir-
kungen oder die Befreiung von Abgaben verhindern 
effektiven Klimaschutz auf nationaler Ebene. Hier 
ist die EU auf die Kooperation ihrer Mitgliedstaaten 
angewiesen. 

Hinsichtlich der umfassenden Bepreisung von 
THG-Emissionen auf EU-Ebene sollte dezidiert zwi-
schen Maßnahmen, die bereits kurzfristig oder erst 
in der mittleren Frist implementierbar erscheinen, 
unterschieden werden. So erscheint eine Einbezie-
hung der bisher nicht vom EU EHS erfassten Emissi-
onen in den Emissionshandel eher in der mittleren 
Frist realistisch. Nichtsdestotrotz sollte sie ange-
strebt werden, da sie die Möglichkeit bietet, nicht 
nur den Emissionsreduktionspfad direkt zu steuern, 
sondern auch Emissionsziele relativ einfach zu ver-
schärfen. Existierende Langfristziele würden quasi 
automatisch erreicht und alle Emissionsquellen glei-
chermaßen erfasst. Im Gegensatz zu einer Emissions-
steuer besteht zudem keine Notwendigkeit für dis-
kretionäres Nachsteuern in Bezug auf die Höhe des 
CO2-Preises oder dessen Zeitpfad. 

Die Idee einer Einbeziehung weiterer Sektoren, 
beispielsweise des Verkehrs, in den Emissionshan-
del ist durchaus nicht neu und in anderen Emissions-
handelssystemen bereits seit Jahren etabliert (vgl. 
Métivier et al. 2017). In der EU steht einer sofor- 
tigen Integration weiterer Sektoren im Rahmen eines 
Upstream-Ansatzes allerdings die Definition rele-
vanter Emissionsquellen in der Emissionshandels-
richtlinie entgegen (vgl. Tagesspiegel 2019). Eine 
Anpassung der entsprechenden Definition wäre ent-
sprechend notwendig. Nachdem die aktuelle Reform 
des Emissionshandels gerade erst ein Jahr zurück-
liegt, würde eine weitere Reform allerdings realis-
tischerweise erst in mehreren Jahren zu erwarten 
sein. In der Zwischenzeit sollten zumindest auf na- 
tionaler Ebene allgemeine CO2-Preise in Nicht-EU-
EHS-Sektoren eingeführt werden. Je nach Ausgestal-
tung einer solchen Bepreisung würde diese zunächst 
nicht oder nur in beschränktem Umfang zu einer 
aggregiert höheren Belastung von Wirtschaft und 
Bevölkerung führen. Die Steuerhöhe könnte an die 
erwarteten CO2-Preise im Emissionshandel gekop-
pelt werden, so dass eine spätere Überführung in das 
europäische Emissionshandelssystem relativ ein-
fach möglich wäre und intersektorale Verzerrungen 
geringgehalten werden. Auf internationaler Ebene 
sollte sich die EU weiter für die Einführung eines 
Emissionshandelssystems einsetzen, das zumindest 
die Emissionen der wichtigsten Industrienationen 
erfasst (allein die Staaten der G 20 erzeugen mehr 
als 80% der globalen CO2-Emissionen). Langfristig ist 
eine Einbeziehung aller Staaten in den globalen Emis-
sionshandel anzustreben. 

Um die Bereitschaft zögerlicher EU-Mitgliedstaa-
ten zu erhöhen, einer Ausweitung des europäischen 

Emissionshandels oder einer Verschärfung der Emis-
sionsreduktionsziele zuzustimmen, kann die EU den 
Einsatz von Transferzahlungen erwägen. Weissbart 
(2019) zeigt für das Beispiel der EU, dass der Einsatz 
von Transferzahlungen, die Größe von Koalitionen 
bei der Erreichung von Klimazielen substanziell erhö-
hen kann. Auch Edenhofer et al. (2017) betonen, dass 
eine Umverteilung der EU-EHS-Einnahmen zwischen 
reichen und ärmeren Mitgliedstaaten die Effizienz des 
Emissionshandelssystems positiv beeinflusst. 

Ein weiterer Bereich, dessen zukünftige, aber 
bislang häufig unterschätzte Bedeutung durch die 
Langfriststrategie der EU herausgestellt wird, sind 
ne  gative Emissionen. Obwohl der IPCC (Intergover-
nmental Panel on Climate Change) die Notwendig-
keit negativer Emissionen für die Erreichung der glo-
balen Klimaziele (ob 1,5° oder 2°) wiederholt betont 
hat, spiegelt sich dies im politischen Diskurs bisher 
nur eingeschränkt wider. Die EU-Langfriststrate-
gie betont, dass Emissionen, die in der kurzen oder 
sogar langen Frist schwer vermeidbar sind, durch 
negative Emissionen kompensiert werden müssen. 
Dies betrifft insbesondere einige Industrie- und Ver-
kehrsbereiche sowie die Landwirtschaft (vgl. Europä-
ische Kommission, S.28, vgl. Abb. 6). 

Negative Emissionen können aus der Schaffung 
von CO2-Senken (Wäldern, Böden, landwirtschaftli-
chen Flächen und Feuchtgebieten an Küsten) oder 
dem Einsatz von CCS-Technologien (auch auf Bio-
massebasis) resultieren. Aufgrund der geringen 
Akzeptanz von CCS-Technologien und der bislang 
fehlenden Wahrnehmung der Bedeutung negativer 
Emissionen für die Erreichung der Klimaziele ist die 
Diskussion um ihren Einsatz in den letzten Jahren – 
insbesondere in Deutschland – stark zurückgegan-
gen. Werden die Pariser Klimaziele ernstgenommen, 
sind in den kommenden Jahren allerdings umfang-
reiche Investitionen in Forschung- und Entwicklung 
sowie Demonstrationsprojekte notwendig. 
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